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§ 2c GUG Eintragung des
Eigentümers des öffentlichen Gutes

 GUG - Grundbuchsumstellungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Personen, denen am öffentlichen Gut Rechte zustehen, die in das Grundbuch eingetragen werden können,

sind berechtigt, die Eintragung des Eigentümers zu beantragen.

2. (2)Über den Antrag eines Eigentümers oder eines Berechtigten hat das Gericht von Amts wegen nach den

Grundsätzen des Verfahrens außer Streitsachen die erforderlichen Erhebungen zu pflegen. Dabei sind der Bund

und die anderen Gebietskörperschaften, zu denen die antragsgegenständlichen Grundstücke gehören, zur

Stellungnahme über das Eigentum an diesen Grundstücken aufzufordern. Wurden zum Erwerb von Rechten an

den antragsgegenständlichen Grundstücken Urkunden hinterlegt, so ist auch den Personen, zu deren Gunsten

die Hinterlegung vorgenommen wurde, nach Möglichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Ferner ist der

Antrag in den beteiligten Ortsgemeinden und durch Aufnahme seines wesentlichen Inhalts in die Ediktsdatei

öffentlich bekannt zu machen.

3. (3)Stehen die in die eingebücherte Einlage aufgenommenen Grundstücke im Eigentum verschiedener

Gebietskörperschaften, so sind sämtliche Grundstücke des betroffenen Eigentümers in eine neue Einlage

aufzunehmen, es sei denn, dass die als Eigentümer einzutragende Gebietskörperschaft die Bildung gesonderter

Einlagen für bestimmte belastete Grundstücke begehrt oder hinsichtlich einzelner nicht vom Antrag erfasster

Grundstücke das Eigentumsrecht strittig ist.
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